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Auf die Anfrage Nr. 4553/J der Abgeordneten Motter, 

Mag_ Praxmarer und Mitunterzeichner vom 15. November 1989, 
betreffend Konsumentenschutz für Jugendliche, beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

ad 1 und 2: 

Im Rahmen des konsumentenpolitischen Beirates habe ich einen 

Ausschuß eingesetzt, der sich mit Konsumentenproblemen im 

Bankbereich beschäftigt. Eines meiner zentralen Anliegen 

dabei ist es, die meines Erachtens derzeit unbefriedigende 

Situation im Verhältnis von Banken und Jugendlichen zu ver­

bessern. Hiezu ist nicht bloß erforderlich, ein Werbeverbot 

für Jugendkredite zu erreichen, sondern vor allem auch 

sicherzustellen, daß solche Kredite auch tatsächlich nicht 
gewährt werden. Der Bankenausschuß des konsumentenpolitischen 

Beirates, in dem die beteiligten Ministerien und die Sozial­

partner vertreten sind, hat sich daher auch die Aufgabe ge­

setzt, gewissermaßen eine Richtlinie für das Verhalten von 

Banken jugendlichen Kunden gegenüber zu erarbeiten. Dabei 

sollen vor allem auch die bestehenden Schutzvorschriften für 

Minderjährige gemäß dem ABGB, die bereits jetzt eine weitge­
hende Beschränkung der Verpflichtungsfähigkeit Jugendlicher 
vorsehen, als Leitlinie dienen. 
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In den Verhandlungen des Bankenausschusses des konsumentenpo­

litischen Beirates hat sich bereits eine weitgehende Annähe­

rung der standpunkte ergeben, sodaß in nächster Zeit ein 

Übereinkommen in dieser Frage zu erwarten ist. Insbesondere 
wurde seitens der Bankenvertreter bereits angeboten, daß 

Kredi te an Jugendliche generell nur mi t Zust,immung und Mi t­

haftung des gesetzlichen Vertreters vergeben werden sollen 

und daß ein aktives Anbieten von Überziehungsmöglichkeiten 

bei Girokonten ebenso wie eine Werbung für Jugendkredite un­

terbleiben wird. 
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